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RS OGH 1954/5/5 3Ob279/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1954

Norm

AußStrG §9 A1

Gesetz über die Erweiterung des Wirkungskreises der Berufsvormundschaften §7

JWG §18

Rechtssatz

Das in Beschlußform an ein Bezirksjugendamt gerichtete Ersuchen, bekanntzugeben, ob die Vaterschaft zu einer

Minderjährigen anerkannt wurde, ist keine anfechtbare Verfügung.
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